
4338 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 23. September 1992 betreffend ein 
Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung 
der Tschech ischen und S 1 owak ischen Föderat i ven Repub 1 i k über die Über
nahme von Personen an der gemeinsamen Grenze 

Im Verhältnis zwischen Österreich und der CSFR besteht bisher keine 
vertragliche Regelung der Übernahme eigener Staatsbürger und von rechts
widrig aus einem in den anderen der beiden Staaten eingereisten 
Drittausländer sowie der Durchbeförderung von Drittausländern. 

Im Gefolge der Demokratisierung in seinen östlichen Nachbarstaaten 
war und ist Österreich bemüht, auch mit diesen und anderen Staaten Mit
tel- und Osteuropas Abkommen über die Übernahme von Personen abzuschlie
ßen. 

Im einzelnen sieht das Abkommen zwischen der Regierung der Republik 
Österrei ch und der Regi erung der Tschechi schen und Slowaki schen 
Föde rati-ven--Repub l-i-k-f-e"l-gende -VeFpfliGht-u ngen--der -Vert rag s p aT'te~-en-~v--Ol"-!--

1. Die jederzeitige formlose Übernahme eigener Staatsangehöriger; 
2. die Übernahme von Drittausl ändern , die vom Gebiet einer Ver

tragspartei rechtswidrig in das der anderen eingereist sind, sofern letz
tere innerhalb bestimmter Fristen um die Übernahme ersucht: 

3. die Durchbeförderung von Drittausländern in einen Drittstaat. 
Der Außenpol itische Ausschuß hat den gegenständl ichen Beschluß in 

seiner Sitzung am 30. September 1992 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Als Ergebn i s sei ner BeratUng ste l1t der Außenpol it ische Ausschuß 
somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 23. September 1992 be
treffend ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und 
der Regierung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik 
über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Dr. Vincenz LIECHTENSTEIN 
Berichterstatter 

23010. 0020/9·92 

Wien, 1992 09 30 

Albrecht KONECNY 
Stv. Vorsitzender 
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